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AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG 

Landesamtsdirektion 

Zahl: LAD-1689/70-1989 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
das Allgemeine Hochschul-Studien
gesetz (AHStG) geändert wird; 
Stellungnahme. 

Bezug: 68 153/123-15/89 

Eisenstadt, am 2. 2. 1990 

Telefon: 02682 - 600 
Klappe 221 Durchwahl 
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I I Datum: - 5. F Cl. 1990 

An das 0 7. rGO. 1990 
fü r Wi s sen sChh }';r~e~~ ·Fo;:·-;':;--;;;-~·;;_·_;-;-:::!~==:.J Bundesministerium 

Minoritenplatz 5 

1014 Wien 

Zu dem obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz (AHStG) geändert wird, 

erlaubt sich das Amt der Burgenländischen Landesregierung folgende 

Stellungnahme abzugeben: 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß zwar entsprechend den Erläuterungen 

eine Entlastung der Verwaltung erwartet werden kann, wobei jedoch 

darauf hingewiesen werden muß, daß durch die im Entwurf vorgesehene 

Anerkennung von Studien an außeruniversitären wissenschaftlichen 

Bildungseinrichtungen - so sehr diese auch seitens des ho. Amtes 

begrüßt werden - der Verwaltung auch zusätzliche Aufgaben erwachsen. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 40 a Abs. 11: 

Im § 40 a Abs. 11 sollten besser die Absätze 1, 6 und 7 zitiert werden. 

Dies deshalb, weil Abs. 1 die für die Anerkennung maßgebende Rechts

norm enthält, während der im Entwurf zitierte Abs. 2 lediglich die Vor

aussetzungen für die Anerkennung nennt. Auch auf Abs. 6 wäre der 

Vollständigkeit wegen zu verweisen. 

Beigefügt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

F.d.R.d.A. 

sa.;.w..r-

Für die Landesregierung: 

Dr. Gschwandtner eh. 
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ZI. u. Betr. w. v. Eisenstadt, am 2. 2. 1990 

Y Dem Präsidium des Nationalrates. 

1017 Wien, 25-fach, 
Dr. Karl Renner-Ring 3, 

2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z. H. der Herren Landes

amtsdirektoren) , 

3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. 

Landesregierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Gschwandtner eh. 
F.d.R.d.A. 
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